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Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung  
von Grenzen durch Offenlegung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,       
 
 
Die Grenzen des Flurstücks 347, Flur 1 in der 
 
Gemeinde Rietz-Neuendorf, Gemarkung Glienicke sind vermessen worden.  
 
 

  Im Grenztermin am 12.09.2025 war Gelegenheit, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung 
und die vorgenommenen Abmarkungen unterrichten zu lassen und die zur Grenzfeststellung 
notwendigen Anerkennungserklärungen abzugeben. Am Grenztermin haben Sie oder ein von 
Ihnen Bevollmächtigter jedoch nicht oder nicht bis zum Abschluss teilgenommen. 
Gegebenenfalls hat im Grenztermin Ihr Vertreter seine Bevollmächtigung nicht ausreichend 
nachgewiesen. 

 
Gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 2 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes (BbgVermG) 
gebe ich deshalb durch Offenlegung  
 

 das Ergebnis der Grenzermittlung bekannt, 
 

  die vorgenommene Abmarkung bekannt. 
 

 
Die Offenlegung des Ergebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung erfolgt beim Landkreis 
Oder-Spree, der Landrat als Allgemeine untere Landesbehörde, Spreeinsel 1, 15848 Beeskow in 
der Zeit vom 03.11.2025 bis 03.12.2025. 

  

 

An die unbekannten Erben nach 

Karl-Heinz Moldenhauer      

 

zuletzt wohnhaft in 

15848 Rietz-Neuendorf OT Glienicke       
      
      
      

Dezernat: III- Bauen, Ordnung und Umwelt 

Amt:  Kataster- und Vermessungsamt  

Dienstgebäude: Beeskow, Spreeinsel 1 

  Haus L 

Ansprechpartner: Herr Hellwig, Zimmer 106 

Telefon:  03366 35-1742 

Telefax:  03366 35-1708 

Geschäftszeichen: 62.03-51.20-3-0031-2025 
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Hinweis über Einwendungen gegen die Grenzermittlung 
 

Gegen das Ergebnis der Grenzermittlung können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Einwendungen erheben. Die Einwendungen sind beim Landrat des Landkreises  
Oder-Spree als Allgemeine untere Landesbehörde, Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow, 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.  
 
Falls diese Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 
 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen die vorgenommenen Abmarkungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreises Oder-Spree, 
Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow, einzulegen. 
 
Falls diese Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 
 
Freundliche Grüße       
Im Auftrag       
 
gez. S. Hellwig       
Sachbearbeiter Vermessung 
 
 


